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von vorübergehenden Vikaren Tache des cngern SchulratheS. Definitive Wahlen

unterliegen der Genehmigung des Erziehungsrathes.
Dem Stadtschulrathe sind nntcrgeordnet die städtischen Knabenschulen und

Mädchenschulen (Elementar und Real) nnd die Gemcindeschnle (Primär- und

Repctirschule). Die Trennung der Schulen nach Geschlechtern wird anerkannt.

Der Stadtschulsoud bildet das gesetzliche Schulgut der Stadt, und ist

als solches Eigenthum der Bürgergemeinde.
Die obere Tochterschule steht als stadtbürgcrlichc Stiftung abgesondert

für sich nnd behält unter Oberleitung der gesetzlichen Behörden eine stadtbürgerliche

Schulpslcge unter Genehmigung des ErziehungSratheS ihre besondere

Einrichtung. Ihre Ausgaben werden aus der stadtbürgcrlichcn Stistung des

Fonds der obern Töchterschule bestritten, und ihre benöthigteu Räumlichkeiten

im nenen Mädchenschulgebäude stistungSgemäß vorbehalten.

Schaphausen» Tie Schulfonds einzelner Gemeinden unsers KantonS

haben sich in einem Zeitraum von sieben Jahren im Ganzen nm die Summe

von Fr. 193,562 vermehrt.

Schwyz. Auch dieses Jahr ist die höhere Lehranstalt des Klosters

Einsiedeln in einem recht blühende Znstande; gcgen 300 Schüler besuchen dieselbe.

Graubünden. Vom Erziehungsrath wird 1) das Nonnenkloster in Pnschlav

für pflichtig erklärt, alljährlich nach Bedürfnis; nnd Anzahl der schulpflichtigen

Mädchen daselbst die erforderlichen Räumlichkeiten nnd Lehrkräfte auf seine

Kosten herzugeben: einstweilen 3 Schulstuben uud Lehrerinnen sür 3 gesonderte

Mädchenklassen; 2) alljährlich bis Anfangs September sowohl die geforderten

Schulzimnier als auch Lehrerinnen zu bezeichnen, durch die cS den Pflichtigen

Unterricht ertheileu lassen will. Der Schulinspektor hat das Recht nnd dcn.

Austrag die vorgeschlagenen Schulzimmcr in Betreff ihrer Tauglichkeit und die

vorgeschlagenen Lchreriuuen in Betreff ihrer Befähigung znr Ertheilnng des

Unterrichts zu prüfen nnd darüber dem Erzichnugsrath Bericht und Gutachten

einzureichen. Wenn der letztere die Schulräumc für ungenügend oder die vor'
geschlagenen Lehrerinnen für nicht hinlänglich zur Unterrichtertheilnng besähigt

erkennt, so wird er in cincin und dem andern Falle das Erforderliche ans

Kosten des Klosters von sich aus anordnen und herbeischaffen. 3) Tie
Handhabung der Disciplin in dcr Mädchenschule, sowie die organische Einrichtung
derselben, die Fcsthaltnng dcS Lehrplans nnd die Aufficht über dessen Befolgung

wird einstweilen sür den laufenden Schulknrsus dcm kathol. Schulratbc

zu Puschlav im Namen des ErziehungsratbeS übertragen. 4) Tie vom kathol.

Schulrathe für dcn laufenden SchulkursuS getroffenen nnd vom Erziehnugsrath



— 63 —

provisorisch genehmigten Anordnungen in Bezng auf Miethe eines dritten Schul-

zimmers nnd Anstellung der gegenwärtigen Lehrerinnen, werden für den

laufenden Kursns als definitiv erklärt. 5) Ueber die ergangenen Unkosten für
Besoldungen der Lehrkräfte zc. im SchülknrsuS 1856/57, sowic über diejenigen

des laufenden SchnlkursnS bis 1. Januar 1858 wird der kathol. Schulrath
cine spezifizirte Nechnnng dem Erzichnngsrath einsenden, welcher darüber

entscheiden wird, ob dieselbe ganz oder theilweise vom Nonnenkloster zu bezahlen

ist. 6) Sollte daS Nonnenkloster nicht im Falle scin, die crsordcrlichen, tauglichen

Lehrkräfte ans seiner Mitte, oder anch die nöthigen Schulzimmer im

Klostergebäude herzugeben, und deßhalb den Wunsch hegen, seiue Verpflichtung

für die weibliche Jugend von Puschlav eine den Anforderungen der Schulordnung

genügende Schule zu halten, durch Herauszahlimg einer entsprechenden

Kapitalsnmme ein für allemal, oder alljährlich durch Herausgabe einer ent-

sprecbende» Jahressumme sür die Bedürfnisse dcr Schule abzulösen, so ist der

Erziehungsrath bereit, sachbczügliche Vorschläge don demselben entgegen zu nehmen

nnd einen diessälligen Vertrag mit dem Nonnenkloster abzuschließen.

— Tie Gemeinde TrinimiS hat dcn Schullchrern beider Konsessionen

znr Verbesiernng der Gehalte 2000 Klafter Pflanzland angewiesen.

Deutschland. Würtemberg beabsichtigt wesentliche Schulgehaltsver-

besserungen. Nach dem Entwurse des Volksschulgesetzes, welches den Kammern

vorgelegt werden soll, werden als Minimum des GehaltS eines Volksschulleh-

rerS, außer freier Wohnung, 275 Gnlden festgesetzt. — In Leipzig erhält
cin ständiger Lehrer vom Neujahr 1858 au 500 Thaler.

— „Es ist eine seststehende Thatsache," schreibt man vom mittlem Neckar,

„daß die katholischen Schnllehrer Würtembergs, freiwillig odcr durch klerikalen

Einfluß bcwogeu, sich täglich mehr von ihren protestantischen Collegen entser-

nen, die deutsche Pädagogik Verlaffen uud die auf Schein zielende Pädagogik

annehmen. In dem ultramontancn Organ, dem „Hnng'schen Magazin," lehrt
unter Andern ein Geistlicher, wie in der Schule sür die Erbauung in der

Kirche gesorgt werden könne. Ans dem Schul- Lokal soll eine „Hauskapelle"
gemacht, die Kinder sollen, jedes einzeln, durch öfteres Vor- und Nachmachen

des Kreuzeszeichen, bis es geht, dnrch Uebung im Händcfalten zur religiösen

Acußerlichkeit erzogen werden; sie sollen eine Menge Dinge memoriren, kurz,
die ganze Schule soll iu den Dienst des Klerus treten. Zn bedauern ist cs,

daß dic würtcmbergische Presse diese Umtriebe nicht lanter rügt."
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